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Antrag der Rechnungsprüfungskommission 

 

23.06.06 Geschäftsbericht 2022 

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament: 

1. Abnahme des Geschäftsberichts 2022 der Stadt Wetzikon. 
 

Begründung 

Die Rechnungsprüfungskommission (RPK) hat den Geschäftsbericht 2022 der in ihre Zuständigkeit fallen-
den Bereiche geprüft. Die Kommission hat sich über den Geschäftsbericht sehr gefreut. Die verschiedenen 
Anregungen der Kommissionen aus den letzten Jahren wurden grösstenteils berücksichtigt. So gibt es jetzt 
bspw. eine Personalstatistik und der Geschäftsbereich Immobilien stellt seine wichtigsten Projekte detail-
liert vor. Inwieweit der Bericht Rechenschaft ablegen will oder auch als Marketinginstrument verstanden 
werden soll, scheint nach wie vor nicht ganz klar. Die RPK anerkennt die geleistete Arbeit und bedankt 
sich für den informativen und umfassenden Bericht. Hinsichtlich der weiteren Bereiche des Geschäftsbe-
richts 2022 hat sich die RPK per Mitbericht der beiden Fachkommissionen informieren lassen. 

Die Fachkommission I (FK I) hat bei der Prüfung ihrer Bereiche festgestellt, dass der Geschäftsbericht 2022 
im Allgemeinen ansprechend gestaltet, übersichtlich und informativ ist. Die FK I bedankt sich für die ge-
leistete Arbeit, die ausführliche Berichterstattung und insbesondere für die gute Zusammenarbeit mit der 
Kommission. Im Hinblick auf die Bereiche in ihrer Zuständigkeit empfiehlt die FK I, den Geschäftsbericht 
2022 abzunehmen. 

Die Fachkommission II (FK II) lobt die umfangreichen und informativen Darstellungen der verschiedenen 
Tätigkeiten der städtischen Verwaltung. Sie geben einen guten Überblick über die behandelten Geschäfte. 
Der Geschäftsbericht ist gut strukturiert, alle verwendeten Bilder und Diagramme schaffen mit Legenden 
den klärenden Bezug zum Textteil. Die Kommission stellt mit Genugtuung fest, dass der Geschäftsbericht 
an Format gewonnen hat und bedankt sich für die die konstruktive Zusammenarbeit und die geleistete 
Arbeit in den erwähnten Tätigkeitsgebieten. Die FK II empfiehlt im Hinblick auf die Bereiche in ihrer Zu-
ständigkeit, den Geschäftsbericht 2022 abzunehmen.  

Die Rechnungsprüfungskommission beantragt dem Parlament, den Geschäftsbericht 2022 abzunehmen. 

Wetzikon, 5. Juni 2023 

Rechnungsprüfungskommission 

   
Roger Cadonau 
Präsident 

Christoph Schreiber 
Kommissionsschreiber 

 

 


